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1. Stand des Verfahrens 

 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Juni 2018 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 191 „Kröllwitz, Wohnbebauung 
Untere Papiermühlenstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen (Beschluss-Nr. 
VI/2018/03899). Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im 
Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 13/2018 am 15. August 2018. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im Amtsblatt 
der Stadt Halle (Saale) Nr. 13/2018 am 15. August 2018 ortsüblich bekannt gemacht. Im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde der  
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 191 „Kröllwitz, Untere Papier-
mühlenstraße“ mit Begründung und Umweltbericht sowie den bereits vorliegenden wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnahmen vom 27. August 2018 bis zum 28. September 
2018 öffentlich ausgelegt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 22. August 
2018. 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Februar. 2019 
den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 191 „Kröllwitz, Untere Papier-
mühlenstraße“ in der Fassung vom Februar 2019 bestätigt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr. VI/2019/04748). 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 191 
„Kröllwitz, Untere Papiermühlenstraße“ mit der Begründung und den wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen hat, nach Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Halle (Saale) Nr. 8/201 vom 17. April 2019, in der Zeit vom 29. April 2019 bis 
zum 31. Mai 2019 stattgefunden. 
Mit Schreiben vom 10. April 2019 wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert.  
Diese Vorlage enthält die Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen, die im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 191 „Kröllwitz, Untere Papiermühlenstraße“ 
eingegangen sind. 
Alle eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge  sowie der Fachbereiche/Dienstleistungszentren der Stadt Halle (Saale) zum Entwurf des 
Bebauungsplans werden während der Ausschuss- und Stadtratssitzungen zu diesem Abwä-
gungsbeschluss im Sitzungsraum im Original zur Einsichtnahme vorgehalten. Sie können auf 
Anfrage eingesehen werden. 
 

2. Beschlussvorschläge zur Abwägung 

 
In der Liste der Abwägungsvorschläge werden grundsätzlich aufbereitet: 

 die Inhalte der im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans einge-
gangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, 
Fachbereiche der Stadt sowie die Inhalte der Stellungnahmen der Öffentlichkeit  

 die Beschlussvorschläge zu den einzelnen, in den Stellungnahmen genannten Inhal-
ten sowie die Begründungen/Erläuterungen der Stadt zu den Beschlussvorschlägen  

 
Zur Erläuterung des Umgangs mit den Sachverhalten der Stellungnahmen sind die vier 
verschieden Möglichkeiten in Folge erklärt, unter denen die jeweiligen Sachverhalte einzu-
ordnen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um abwägungsrelevante Belange han-
delt und diese einer Abwägungsentscheidung des Stadtrates bedürfen (nachfolgend unter 
Nummer 1 und 2 aufgeführt und mit „X“ gekennzeichnet) oder ob es sich um Sachverhalte 

http://sessionnet/AmtsInfo/vo0050.asp?__kvonr=14224&voselect=15928
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handelt, die aus den genannten Gründen nicht abwägungsrelevant sind, entweder weil sie 

bereits berücksichtigt wurden (Nummer 3 und mit „✓“ – bereits in dem zur öffentlichen 

Auslegung beschlossenen Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt – gekennzeichnet) 
oder weil sie nicht Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens sind (Nummer 4 und mit „H“ – 
Hinweis für nachfolgende Projektumsetzung – gekennzeichnet).  
Bei Stellungnahmen ohne Einwände und Hinweise ist „keine Abwägung erforderlich“, falls 
keine Stellungnahme vorliegt, erfolgt der Vermerk: „Die Abwägungsentscheidung entfällt.“  
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Nr. 
Inhalt der Stellung-

nahme 
Beschlussvorschlag mit 
Begründung/Erläuterung 

berück- 
sichtigt 

J N 

 
1. 

 
Wird berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird durch 
eine Änderung oder Ergänzung von Plan-
inhalten (textliche und zeichnerische Fest-
setzungen) und/oder in der Begründung 
des Bebauungsplans ganz oder teilweise 
berücksichtigt. Auf die Art und Weise und 
Stelle der vorgeschlagenen Berücksichti-
gung wird in der Begründung des Be-
schlussvorschlags hingewiesen. 

X  

 
2. 

 
Wird nicht berücksichtigt aus den dar-
gelegten Gründen. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird nicht 
berücksichtigt und führt somit nicht zur 
Änderung oder Ergänzung von Planinhal-
ten und/oder der Begründung des Bebau-
ungsplans. 
Die maßgeblichen Gründe der Nichtbe-
rücksichtigung sind in der Begründung des 
Beschlussvorschlags dargelegt. 

 X 

 
3. 

 
Ist bereits berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt führt nicht 
zu Änderungen oder Ergänzungen von 
Planinhalten und/oder der Begründung des 
Bebauungsplans, weil der jeweilige Sach-
verhalt darin bereits ausreichend berück-
sichtigt ist. 

✔  

 
4. 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Bauleit-
planverfahrens. 

Der vorgebrachte Sachverhalt ist nicht Ge-
genstand des Bauleitplanverfahrens, son-
dern bezieht sich auf Sachverhalte außer-
halb des räumlichen Geltungsbereiches. Er 
ist inhaltlich nicht relevant oder wider-
sprüchlich für das vorliegende Bauleitplan-
verfahren, er ist Sache anderer oder späte-
rer Genehmigungs- oder Planverfahren, 
oder dieser Bauleitplan steht einer ent-
sprechenden Realisierung nicht entgegen. 
Die maßgeblichen Gründe sind - soweit 
erforderlich - in der Begründung des Be-
schlussvorschlags dargelegt. 

H 
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2.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche der Stadt  

 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-1 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Kaiserslauterer Str. 75 
06128 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 07.05.2019 

 

  

I-1.1 

wir bedanken uns für die Beteiligung an 
Ihrer Planung. 
Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. 
S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnah-
men abzugeben. Im Rahmen dieser 
Vollmacht nehmen wir zu der o. g. Pla-
nung Stellung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-1.2 

Zur o.a. Planung haben wir bereits mit 
Schreiben vom 03.09.2018, Ref.Nr.: 
79936972 Stellung genommen, diese 
Stellungnahme gilt unverändert und oh-
ne Einschränkung weiter. In der Anlage 
fügen wir den aktuellen Bestandsplan 
der Telekommunikationsanlagen bei. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

Die Stellungnahme aus der 
frühzeitigen Beteiligung ist 
unter der Lfd.Nr. I-1a hinter-
legt. 

  

I-1.3 

Die dargestellten Telekomtrassen be-
deuten: 
Schwarz (durchgehend) = Rohrtrasse 
Schwarz (Punkt - Strich) = ui - Trasse 
Schwarz (Strich – Strich) = oi - Trasse 
Grau = alte Telekomtrasse (außer Be-
trieb) 
 
Die vorh. unterirdischen Telekommuni-
kationslinien liegen in einer Tiefe von 
0,4 bis 1,5 Meter. Mit einer geringeren 
Tiefenlage muss gerechnet werden, 
wenn die Überdeckung nachträglich 
verändert wurde oder andere Anlagen 
gekreuzt werden. Genaue Trassen und 
Tiefenlagen sind ggf. durch Querschlä-
ge vor Ort zu ermitteln. Telekommunika-
tionslinien können mit Warnschutz ver-
sehen sein, jedoch ist das nicht zwin-
gend. Wir bitten die Planung so auf die 
vorhandenen Telekommunikationslinien 
abzustimmen, dass die Anlagen nicht 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

H 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

verändert oder verlegt werden müssen. 
Der Betrieb der Telekommunikationsli-
nien ist jederzeit zu gewährleisten. 

I-1.4 

Wir machen darauf aufmerksam, dass 
aus wirtschaftlichen Gründen eine unter-
irdische Versorgung der Wohnanlage 
durch die Deutsche Telekom AG nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordi-
nierten Erschließung möglich ist. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 

H 

I-1.5 

Wir bitten Sie uns rechtzeitig, möglichst 
6 Monate vor Baubeginn in die Ausfüh-
rungsplanungen einzubeziehen, damit 
notwendige Maßnahmen der Telekom 
Deutschland GmbH im Einzelnen abge-
stimmt werden können. Die notwendi-
gen Maßnahmen sind dann nach der 
Bauentscheidung vom Vorhabenträger 
der Telekom rechtzeitig, objektkonkret, 
begründet u. terminiert zur Bauausfüh-
rung in Auftrag zu geben. Wenn eine 
koordinierte Verlegung I Änderung Si-
cherung unserer vorhandenen TK-Linien 
nicht möglich ist, ist es zur Realisierung 
notwendig, dass der Deutschen Tele-
kom AG ein Zeitfenster im Rahmen der 
Baumaßnahme für ihre Arbeiten einge-
räumt wird. 
Für eventuelle Rückfragen stehe ich 
Ihnen unter obiger Telefonnummer gern 
zur Verfügung. 
 
Anlage(n) 
Lagepläne  
M 1:500 
M 1:1000 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

H 

I-1a 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Kaiserslauterer Str. 75 
06128 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme aus der frühzeitigen Be-
teiligung 03.09.2018 

 

  

I-1a.1 

wir bedanken uns für die Beteiligung an 
Ihrer Planung. 
Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt)- als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. 
S. v. § 68 Abs. 1 TKG- hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

ten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entge-
genzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. Im Rahmen 
dieser Vollmacht nehmen wir zu der o. 
g. Planung Stellung. 

I-1a.2 

Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes befinden Telekommunikationslinien 
der Telekom Deutschland GmbH. Unmit-
telbar betroffen sind unterirdische Tele-
kommunikationslinien mit regionaler Be-
deutung. Das Telekommunikationsnetz 
der Deutschen Telekom ist nach heuti-
gem Stand ausgebaut. Erweiterungen 
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Unter-
lagen nur für Ihre Planung verwendet 
werden dürfen und eine Weitergabe an 
Dritte unzulässig ist. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Hinweis ist bereits in der 
im Kapitel 5.4 der Begrün-
dung zum vorhabenbezoge-
nen B-Plan Nr. 191 enthal-
ten. ✔  

I-1a.3 

Die dargestellten Telekomtrassen bedeu-
ten: 
Schwarz (durchgehend)= Rohrtrasse 
Schwarz (Punkt- Strich)= ui -Trasse 
Schwarz (Strich- Strich)= oi- Trasse 
Grau= alte Telekomtrasse (außer Be-
trieb) 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 

H 

I-1a.4 

Die vorh. unterirdischen Telekommunika-
tionslinien liegen in einer Tiefe von 0,4 
bis 1 ,5 Meter. Mit einer geringeren Tie-
fenlage muss gerechnet werden, wenn 
die Überdeckung nachträglich verändert 
wurde oder andere Anlagen gekreuzt 
werden. Genaue Trassen und Tiefenla-
gen sind ggf. durch Querschläge vor Ort 
zu ermitteln. Telekommunikationslinien 
können mit Warnschutz versehen sein, 
jedoch ist das nicht zwingend. 
Wir bitten die Planung so auf die vorhan-
denen Telekommunikationslinien abzu-
stimmen, dass die Anlagen nicht verän-
dert oder verlegt werden müssen. Der 
Betrieb der Telekommunikationslinien ist 
jederzeit zu gewährleisten. Wenn Sie auf 
die Kostentragung in Ihren Planungsun-
terlagen hinweisen möchten, schlagen 
wir folgende Formulierung vor: "Bezüg-
lich der Kostentragung wird auf die dafür 
geltenden gesetzlichen Vorschriften des 
öffentlichen Rechts, u.a. die geltenden 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

H 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Regelungen im TKG, hingewiesen." Soll-
ten Änderungen an den Telekommunika-
tionslinien erforderlich werden, ist es 
erforderlich, uns rechtzeitig, möglichst 6 
Monate vor Baubeginn in die Ausfüh-
rungsplanungen einzubeziehen, damit 
notwendige Maßnahmen der Telekom 
Deutschland GmbH im Einzelnen abge-
stimmt werden können: Die notwendigen 
Maßnahmen sind dann nach der Bauent-
scheidung vom Vorhabenträger der Te-
lekom rechtzeitig, objektkonkret, begrün-
det u. terminiert zur Bauausführung in 
Auftrag zu geben. Wenn eine koordinier-
te Verlegung/Änderung/Sicherung unse-
rer vorhandenen TK-Linien nicht möglich 
ist, ist es zur Realisierung notwendig, 
dass der Deutschen Telekom AG ein 
Zeitfenster im Rahmen der Baumaß-
nahme für ihre Arbeiten eingeräumt wird.  

I-1a.5 

Es ist erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden über die zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekom-
munikationslinien der Deutschen Tele-
kom informieren. Für Tiefbauunterneh-
men steht die Trassenauskunft Kabel' 
(Kabelanweisung via Internet) unter fol-
gender Internetadresse zur Verfügung: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
Die Kabelschutzanweisung der Deut-
schen Telekom ist zu beachten. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

H 

 

I-2. 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 28.05.2019 

 

  

I-2.1 

als Anlage übergeben wir Ihnen die 
Stellungnahmen der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH. 
Anlage 1 Stellungnahme Fachbereich 
Elektrotechnik 
Anlage 2 Stellungnahme Fachbereich 
Fernwärme 
Anlage 3 Stellungnahme Fachbereich 
Gas 
Anlage 4 Stellungnahme der Stadtbe-
leuchtung Halle 
 
Wir bitten Sie darum, uns die Entschei-
dung der Planfeststellungsbehörde in 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Form eines Planfeststellungsbeschlus-
ses, unabhängig von unseren Belangen, 
zukommen zu lassen. 

I-2.2 
 

Stellungnahme des Fachgebietes Elekt-
rotechnik zum Vorhaben: 
Dem Bebauungsplan Nr. 191 
11Kröllwitz, Wohnbebauung untere Pa-
piermühlenstraße" stimmen wir zu. 
 

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

 

I-2.3 

Die Bestandspläne unserer Versor-
gungsleitungen können, unter Angabe 
der gewünschten Form, bei der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH, Frau 
Lange, E-Mail henri-
ke.lange@netzhalle.de  abgerufen wer-
den. 
 
Anlagen der Kommunikationstechnik der 
EVH sind nicht vorhanden. 
Im Zuge der Bebauung ist der Aufbau 
der Versorgungsnetze zu planen und zu 
realisieren. Die Netzanschlüsse sind 
anzumelden. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorha-
benträger weitergeleitet. 

  

I-2.4 

Die Stromversorgung erfolgt ausschließ-
lich aus der neuen Trafostation "Obere 
Papiermühlenstraße". Die Kabeltrassen 
sind bedarfsgerecht vorzuhalten. 
 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
   

I-2.5 

Das Stationsgebäude ist als separates 
Gebäude, abseits des Geltungsberei-
ches der Wasserkraftanlage, in den B-
Plan mit einzubeziehen. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Das Trafogebäude liegt in-
nerhalb der privaten Ver-
kehrsfläche 

✔  

I-2.6 
 

Stellungnahme des Fachbereiches 
Fernwärme zum Vorhaben: 
Dem Bebauungsplan Nr. 191 11 Kröll-
witz, Wohnbebauung untere Papiermüh-
lenstraße" stimmen wir zu. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
  

I-2.7 

Fernwärmeversorgungsleitungen in 
Rechtsträgerschaft der EVH GmbH be-
finden sich in diesem Bereich nicht. 
Die Versorgung mit Fernwärme ist für 
das B-Plangebiet nicht möglich. Ein 
Ausbau des Fernwärmenetzes ist für 
diesen Bereich nicht geplant  

Ist bereits berücksichtigt. 

Im Kapitel 5.4 wird darauf 
hingewiesen, dass eine Ver-
sorgung mit Fernwärme für 
das Plangebiet nicht stattfin-
det. Die Wärmeversorgung 
für Haus 5 wird über eine 
Pelletheizung sichergestellt 
(Kap. 6.4) 

✔  

I-2.8 
 

Stellungnahme des Fachbereiches Gas 
zum Vorhaben: 
Dem Bebauungsplan Nr. 191 " Kröllwitz, 
Wohnbebauung untere Papiermühlen-
straße" stimmen wir zu. 

   

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

 

I-2.9 
Im Bereich des B-Plan-Gebietes befin-
den sich keine Gasleitungen unserer 

Ist bereits berücksichtigt. ✔  
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Rechtsträgerschaft. 
Eine Erschließung des Gebietes mit 
Erdgas ist nicht vorgesehen. 

Im Kapitel 5.4 wird darauf 
hingewiesen, dass eine Ver-
sorgung mit Fernwärme für 
das Plangebiet nicht stattfin-
det. Der Hinweis wird um 
„Erdgas“ ergänzt. 

 

I-3 

Hallesche Wasser und Stadtwirt-
schaft GmbH 
Postfach 100154 
06120 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 21.05.2019 

 

  

I-3.1 

bezüglich Ihrer Anfrage zu o.g. B-Plan 
teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
Die HWS wurde bereits zu dem Vorent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 191 un-
terrichtet. Unsere Stellungnahme vom 
28.09 .2018 ist weiterhin gültig. 
Unsere Hinweise wurden in o.g. Entwurf 
berücksichtigt. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 
Die Hinweise aus der ersten 
Stellungnahme wurden voll-
ständig berücksichtigt. 

  

 

I-4 

SHW.HAVAG 
Hallesche Verkehr-AG  
Postfach 200658 
06007 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 24.05.2019 

 

  

I-4.1 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben 
vom 10.04.2019 und die uns übergebe-
nen Planunterlagen zum vorhabenbezo-
genen B-Plan 191. Hiermit erhalten Sie 
unsere Stellungnahme. 
 
Seitens der HAVAG bestehen keine Än-
derungen und Bedenken (die Anmerkun-
gen aus 09/2018 zum Vorentwurf sind 
eingegangen). 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

I-5. 

Industrie- und Handelskammer Halle-
Dessau 
Postfach 06077 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 21.05.2019 

 

  

I-5.1 

die Industrie- und Handelskammer Halle-
Dessau hat die vorliegenden Unterlagen 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
191 „Kröllwitz, untere Papiermühlenstra-
ße" hinsichtlich der durch sie zu vertre-
tenden Belange geprüft. 
Von Seiten der IHK bestehen zur Pla-
nung derzeit keine Anregungen und 
Hinweise. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-6 

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle 
 
Stellungnahme vom 11.06.2019 

 

  

I-6.1 

Im Rahmen meiner Aufgaben als Träger 
öffentlicher Belange verzichte ich auf 
eine erneute Stellungnahme im Rahmen 
der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
Bereits bei meiner Stellungnahme nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB hatte ich mit Schrei-
ben v. 18.09.2018 mitgeteilt, dass die 
Belange des Landesamtes für Vermes-
sung und Geoinformation von den Pla-
nungen nicht berührt sind. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 

I-7 

Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt – Untere 
Denkmalschutzbehörde 
Richard-Wagner-Str. 9 
06114 Halle (Saale) 
 

Stellungnahme vom 21.05.2019 

 

  

I-7.1 

nachfolgend unsere denkmalfachliche 
Stellungnahme zum B-Plan. Bitte be-
achten Sie, die Ihnen separat zugehen-
de Stellungnahme unserer Abteilung 
Archäologie. 
Wesentliche Hinweise aus unserer Stel-
lungnahme vom 04.10.2018 fanden in 
der überarbeiteten Fassung Berücksich-
tigung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-7.2 

Zukünftig wäre es außerordentlich hilf-
reich und zeitsparend, wenn ergänzte 
oder überarbeitete Passagen farbig ge-
kennzeichnet wären. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
Der Hinweis wird jedoch 
zur Kenntnis genommen.  

  

I-7.3 

Wir verweisen an dieser Stelle noch-
mals auf unsere Anmerkungen zu 10.2. 
die ich nachfolgend aus bereits genann-
ter Stellungnahme zitiere: 
10.2 Belange der Baukultur 
Das Denkmalensemble darf bereits jetzt 
als gesichert gelten, auch ohne zusätzli-
che Bebauung. 
Die geplante Wohnbebauung führt eher 
zu einer Verunklärung der Denkmalaus-
sage der ehemaligen Fabrikanlage am 
Ufer. 
Diese fachliche Feststellung behält voll-
inhaltlich ihre Gültigkeit. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Es trifft zwar zu, dass  das 
Denkmalensemble  auch 
ohne zusätzliche Bebauung 
als gesichert gelten kann. 
Ebenso kann man der An-
sicht sein, dass die geplante 
Wohnbebauung eher zu einer 
Verunklärung der Denkmal-
aussage der ehemaligen 
Fabrikanlage führt. Durch 
den Neubau erfolgt jedoch 
eine sinnvolle und nützliche 
Ergänzung des Ensembles 
an einem auch zuvor bereits 
bebauten Standort. Die ge-

✔  
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samte Maßnahme wurde mit 
den Denkmalbehörden abge-
stimmt. 

I-7a 

Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt - Lan-
desmuseum für Vorgeschichte 
Richard-Wagner-Str. 9 
06114 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 10.05.2019 

 

  

I-7a.1 

Anbei erhalten Sie die Teilstellungnah-
me der Abteilung Bodendenkmalpflege; 
die Teilstellungnahme der Abt. Bau- und 
Kunstdenkmalpflege geht Ihnen ggf. 
gesondert zu: 
Nach derzeitiger fachlicher Einschät-
zung der archäologischen Denkmalpfle-
ge des LDA bestehen gegen das ge-
plante Vorhaben keine Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-7a.2 

Bitte weisen Sie die bauausführenden 
Betriebe grundsätzlich auf die gesetzli-
che Meldepflicht im Falle unerwartet 
freigelegter archäologischer Kultur-
denkmale hin. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
Zudem ist der Hinweis bereits 
in der Begründung unter Kap. 
10.6 b) aufgenommen wor-
den. 
 

H 

I-7a.3 

Nach § 9(3) des Denkmalschutzgeset-
zes für Sachsen-Anhalt sind Befunde 
mit den Merkmalen eines Kulturdenk-
mals bis zum Ablauf einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu lassen. Ei-
ne wissenschaftliche Untersuchung 
durch das o.g. Landesamt oder von ihm 
Beauftragte ist zu ermöglichen. Inner-
halb dieses Zeitraumes wird Ober das 
weitere Vorgehen entschieden. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 

H 

I-7a.4 

Das Vorhaben ist mit den Zielen der 
archäologischen Denkmalpflege verein-
bar 
unter Einhaltung von § 14 Denkmal-
schutzgesetz.  
 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 

I-8 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 
Flussbereich Merseburg 
Postfach 730 165 
06045 Halle 
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Stellungnahme vom 04.06.2019 

I-8.1 

Ich habe mir die Planunterlagen zum 
o.g. Entwurf angeschaut. Der LHW ist 
davon nicht betroffen. Insofern gilt mei-
ne Stellungnahme vom 12.10.2018 zum 
selben Sachverhalt uneingeschränkt 
weiter. 

Keine erneute Abwägung 
erforderlich. 

  

I-8a 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 
Flussbereich Merseburg 
Postfach 730 165 
06045 Halle 
 
Stellungnahme vom 12.10.2018 

 

  

I-8a.1 

nach Sichtung der eingereichten Pläne 
ist der Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft (LHW) von 
Ihrem o. g. Bauvorhaben nicht betroffen. 
Im Planungsraum befinden sich keine 
Gewässer 1. Ordnung, keine Hochwas-
serschutzdeiche oder andere wasser-
wirtschaftliche Anlagen in der Zustän-
digkeit des LHW. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-8a.2 

Die geplante Bebauung befindet sich 
am Rand des Überschwemmungsgebie-
tes der Saale. Die Begrenzungslinie 
(HQ 100) ist aus dem Geoportal des 
LHW übernommen worden. Die geplan-
te Bebauung ist als Ergänzung in einem 
bereits bestehenden Wohnbaugebiet 
auf einem alten Gebäudefundament 
vorgesehen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-8a.3 

Weitere fachliche Auskünfte und Infor-
mationen sind ggf. vom Gewässerkund-
lichen Landesdienst beim LHW zu erhal-
ten. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorha-
benträger weitergeleitet. 

H 

I-8a.4 

Diese Stellungnahme erfolgt als Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) in Eigen-
schaft des LHW als Betreiber und Ei-
gentümer an Gewässern I. Ordnung und 
wasserwirtschaftlichen Anlagen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

I-9 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt  
Dessauer Str. 70 
06118 Halle (Saale) 
 

 

  

I-9a 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt – Referat Abwasser 
 
Stellungnahme vom 21.05.2019 

 

  



 

Abwägungsbeschluss  Stand der Tabelle: 12.07. 2019 

 

15 

I-9a.1 

Durch das geplante Vorhaben werden 
keine abwasserrechtlichen Belange in 
Zuständigkeit des Referates 405 des 
Landesverwaltungsamtes berührt. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-9b 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt – Referat Wasser 
 
Stellungnahme vom 21.01.2019 

 

  

I-9b.1 
Belange des Referates Wasser werden 
nicht berührt. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-9c 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt – Referat Naturschutz, Land-
schaftspflege, Umweltbildung 
 
Stellungnahme vom 14.05.2019 

 

  

I-9c.1 

Hiermit übersende ich die Stellungnah-
me des Referates 407 zum o.g. Bebau-
ungsplans: 
 
Die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den hier benann-
ten Bebauungsplan vertritt die Natur-
schutzbehörde der Stadt Halle (Saale) 
 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-9c.2 

Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Arten-
schutzrecht sind zu beachten. Ich ver-
weise in dem Zusammenhang insbe-
sondere auf § 19 BNatSchG i.V.m. dem 
Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 
2007, BGBI. Teil I S. 666) sowie auf die 
§§ 44 und 45 BNatSchG. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die zitierten Vorschriften sind 
bekannt. Eine haftungsbe-
gründende Schädigung von 
Arten und natürlichen Le-
bensräumen im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes ist 
nicht zu erwarten. Der Ar-
tenschutz nach §§ 44, 45 
BNatSchG wurde beachtet. 

✔  

 
 

I-10 

Polizei Sachsen-Anhalt – Polizeidi-
rektion Sachsen-Anhalt Süd, Polizei-
revier Halle (Saale) 
Merseburger Straße 6 
06110 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 23.04.2019 

 

  

I-10.1 

Die durch das Polizeirevier Halle zu be-
urteilenden Belangen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet 
Halle sind ausreichend berücksichtigt 
worden. 

Ist bereits berücksichtigt 

✔  

I-10.2 

Fachliche Stellungnahme: 
Das Vorhaben befindet sich im kampf-
mittelbelasteten Bereich (ehern. Bom-
benabwurfgebiet). 
In diesem Gebiet sind somit Funde von 
Kampfmitteln, insbesondere von Bom-

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Hinweis ist bereit in der 
im Kapitel 5.2 der Begrün-
dung zum vorhabenbezoge-
nen B-Plan Nr. 191 enthal-

✔  
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benblindgängern, möglich. ten. 

I-10.3 

Vor der Durchführung von Tiefbauarbei-
ten und sonstigen erdeingreifenden 
Maßnahmen sind die Flächen durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst oder ein 
geeignetes Privatunternehmen überprü-
fen zu lassen. 
Bei erdeingreifenden Maßnahmen ist 
mindestens 16 Wochen vor Beginn ein 
Antrag an die Polizeidirektion Sachsen-
Anhalt Süd; 06110 Halle, Merseburger 
Str. 06 als zuständige Gefahrenabwehr-
behörde zu stellen, um die weitere Ver-
fahrensweise abzustimmen. 
 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

H 

I-10.4 

Bezüglich des Entwurfes zum Bebau-
ungsplanes Nr.191 in der vorliegenden 
Fassung bestehen aus Sicht des Poli-
zeireviers Halle (Saale) keine Beden-
ken. 
Inhaltlich sind derzeit keine weiteren 
Ergänzungen zu machen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 

I-11 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Magdeburg 
Fürstenwallstraße 19/20 
39104 Magdeburg 
 
Stellungnahme vom 16.05.2019 

 

  

I-11.1 

hiermit bestätige ich Ihnen den Erhalt 
Ihres Schreibens vom 10.04.2019 zum 
o.g. Bebauungsplan. Das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg 
nimmt dazu wie folgt Stellung:  
Gegen die von Ihnen vorgelegte Planung 
habe ich nach der ersten Prüfung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Dies bezieht 
sich ausschließlich auf die von Ihnen 
vorgelegten Unterlagen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-11.2 

Bundeseigene Grundstücke befinden 
sich nicht innerhalb des B-Plan-Gebietes. 
Der Bebauungsplan grenzt jedoch unmit-
telbar an die Bundeswasserstraße Saale 
an. Diese ist ein Verkehrsweg und somit 
auch mit den aus dieser Nutzung resul-
tierenden Emissionen verbunden. Da 
sich aus dem Vorhaben möglicherweise 
auch Einschränkungen in Bezug auf die 
Erreichbarkeit meiner Anlagen und 
Grundstücke ergibt, sind diese Ein-
schränkungen vor Beginn der Baumaß-
nahme mit mir abzustimmen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 
 

H 

I-11.3 
Wie bereits in meiner Stellungnahme 
vom 25.09.2018 mitgeteilt, wurden im 
Rahmen einer Grundstücksveräußerung 

Wird berücksichtigt. 

Die Stellungnahme vom 
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auf dem ehemaligen Flurstück 9/1 der 
Bundeswasserstraßenverwaltung (Ge-
markung Kröllwitz, Flur 8) beschränkte 
persönliche Dienstbarkeiten zugunsten 
der Bundeswasserstraßenverwaltung 
eingetragen (Recht zum Belassen, Be-
treiben und Unterhalten des Wehres 
bzw. der Wand des Turbinenauslaufs 
nebst Zubehör; Benutzungs- und Betre-
tungsrecht; Nutzungsbeschränkung so-
wie Verpflichtung der entschädigungslo-
sen Duldung der durch die Nutzung der 
Bundeswasserstraße „Saale" bedingten 
Einwirkungen).  
 

25.09.2018 aus der frühzeiti-
gen Beteiligung ist dieser 
Abwägungstabelle unter der 
Lfd.Nr. I-11a beigefügt. 

Das Flurstück 9/1 (Gemar-
kung Kröllwitz, Flur 8) befin-
det sich im Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen B-
Plans; es ist Eigentum des 
Vorhabenträgers. Im zugehö-
rigen Grundbuch sind die in 
der Stellungnahme aufge-
führten Dienstbarkeiten 
rechtsverbindlich und mit 
Wirkung für und gegen je-
dermann eingetragen. Absi-
chernde Festsetzungen im B-
Plan (z. B. nach § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB  = Festsetzung 
von Flächen, die mit Geh- 
und Fahrrechten zu belasten 
sind) sind nicht erforderlich, 
weil die Belastung bereits im 
Grundbuch zugunsten der 
WSV vollzogen wurde. In die 
Begründung wird ein ent-
sprechender Hinweis aufge-
nommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

I-11.4 

Weiterhin ist die bei Saale-km 89,600 am 
linken Ufer vorhandene Sportbootstegan-
lage zu beachten. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Die Sportbootsteganlage 
befindet sich nicht im Gel-
tungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungspla-
nes. Die Steganlage selbst 
befindet sich auch nicht im 
Eigentum des Vorhabenträ-
gers. Aktuell laufen Ver-
kaufsgespräche zwischen 
dem Vorhabenträger und der 
Stadt Halle (Saale) zum Er-
werb der Verkehrsflächen vor 
der Steganlage. 

H 

I-11.5 

Grundsätzlich gibt es aus unterhaltungs-
technischer Sicht keine Bedenken gegen 
die Festsetzung. der Wohnbebauung. 
Einschränkungen der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt werden derzeit 
nicht gesehen. Sollten im Rahmen der 
Maßnahmenrealisierung Bauarbeiten am 
Ufer (ggf. neue Ufersicherung) erforder-
lich sein, bedürfen diese jedoch einer 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 

H 
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strom- und schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung. 

I-11.6 

Bezüglich des Leitungsbestandes der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (WSV) teile ich Ihnen 
mit, dass im betroffenen B-Plan-Gebiet 
keine wasserstraßeneigenen Fernmelde-
kabel verlegt sind. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Hinweis ist bereits in der 
im Kapitel 5.4 der Begrün-
dung zum vorhabenbezoge-
nen B-Plan Nr. 191 enthal-
ten. 

✔  

I-11.7 

Aufgrund der von mir mitgeteilten Hin-
weise bitte ich um weitere Prüfung dieser 
Belange in der Planung bzw. im Geneh-
migungsverfahren sowie um weitere Be-
teiligung am Verfahren. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die Hinweise des Wasser-
straßen- und Schifffahrtsam-
tes Magdeburg wurden über-
prüft; die Behörde wird am 
weiteren Planverfahren betei-
ligt. 

✔  

I-11.8 

Eine erneute Beteiligung des Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamtes Magde-
burg ist außerdem notwendig, sollten 
sich aus Stellungnahmen anderer Träger 
öffentlicher Belange oder anderer privat 
Betroffener Änderungen in dem geplan-
ten Vorhaben, ergeben oder weitere 
Maßnahmen erforderlich sein. Meine 
Stellungnahme vom 25.09.2018 bleibt 
weiterhin bestehen. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Das Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes Magdeburg 
wird weiterhin regulär am 
Planverfahren beteiligt.  

✔  

I-11a 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Magdeburg 
Fürstenwallstraße 19/20 
39104 Magdeburg 
 
Stellungnahme vom 25.09.2018 

 

  

I-11a.1 

hiermit bestätige ich Ihnen den Erhalt 
Schreibens vom 22.08.2018 zu o.g. Be-
bauungsplan. 
Gegen die von Ihnen vorgelegte Planung 
habe ich nach der ersten Prüfung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Dies bezieht 
sich ausschließlich auf die von Ihnen 
vorgelegten Unterlagen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-11a.2 

Der Bebauungsplan grenzt unmittelbar 
an die Bundeswasserstraße Saale. Diese 
ist ein Verkehrsweg und somit auch mit 
den aus dieser Nutzung resultierenden 
Emissionen verbunden. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Hinweis wurde in das 
Kapitel 2.1 aufgenommen. 

✔  

I-11a.3 

Da sich aus dem Vorhaben möglicher-
weise auch Einschränkungen in Bezug 
auf die Erreichbarkeit meiner Anlagen 
und Grundstücke ergibt, sind diese Ein-
schränkungen vor Beginn der Baumaß-
nahme mit mir abzustimmen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 
 

H 

I-11a.4 
Das B-Plan-Gebiet grenzt an WSV-

Wird Berücksichtigt. X  
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eigene Grundstücke an – im Planbereich 
selbst befinden sich jedoch keine WSV-
Grundstücke. 

Dass im Plangebiet keine 
Grundstücke des WSV ent-
halten sind, wird redaktionell 
in der Begründung ergänzt. 

I-11a.5 

Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes gibt es aus liegenschaftlicher 
Sicht keine Einwände. Folgende Rand-
bedingungen sind jedoch zu beachten: 

 Das Flurstück 9/1 der Flur 8 in 
der Gemarkung Kröllwitz wurde 
im Jahr 2016 per Verwaltungs-
vereinbarung an die BImA abge-
geben und durch diese an den 
Vorhabenträger veräußert. Auf 
diesem Flurstück befinden sich 
Teile von WSV-Anlagen (Stütz-
wand). Zum Unterhalten und Be-
treiben des Wehres wurde daher 
eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit in das Grundbuch 
des Vorhabenträgers eingetra-
gen. 

 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Diese Fläche liegt im Gel-
tungsbereich des vorhaben-
bezogenen B-Plans; sie be-
findet sich nun im Eigentum 
des Vorhabenträgers. Durch 
die Grundbucheintragung 
sind alle notwendigen Rechte 
für die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung gesi-
chert. Es besteht kein Hand-
lungsbedarf. 
 

H 

I-11a.6 

 Bei SI-km 89,600, linkes Ufer, 
befindet sich eine Sportbootste-
ganlage. Diese ist vertraglich 
abgesichert. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Diese Fläche ist im Gel-
tungsbereich des vorhaben-
bezogenen B-Plans und be-
findet sich nun im Eigentum 
des Vorhabenträgers. Durch 
die Grundbucheintragung 
sind alle notwendigen Rechte 
für die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung gesi-
chert. Es besteht kein Hand-
lungsbedarf. 

 

H 

I-11a.7 

Weiterhin sei noch angemerkt, dass im 
Bereich des Wehres Kröllwitz und des 
Triebwerkskanals Mühlgraben das Plan-
feststellungsverfahren „Reaktivierung der 
Wasserkraftanlage Trotha“ läuft. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Im Kapitel 4.2 wurde auf das 
laufende Planfeststellungs-
verfahren „Reaktivierung der 
Wasserkraftanlage Trotha“ 
hingewiesen.   

✔  

I-11a.8 

Aufgrund der von mir mitgeteilten Be-
denken bitte ich um weitere Prüfung die-
ser Belange in der Planung bzw. Ge-
nehmigungsverfahren. 
Ich bitte um weitere Beteiligung am Ver-
fahren. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Das Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes Magdeburg 
wird weiterhin regulär am 
Planverfahren beteiligt. 

H 

I-11a.9 
Sollten sich aus Stellungnahmen anderer 
Träger öffentlicher Belange oder anderer 
privat Betroffener Änderungen in der 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

H 
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geplanten Baumaßnahme ergeben, ist 
eine erneute Beteiligung des Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamtes Magde-
burg erforderlich. Eine Zustimmung als 
Grundstückseigentümer kann ich erst 
dann erteilen, wenn mir die endgültige 
Planung mit allen dazu gehörigen Pla-
nungen und Unterlagen abschließend 
vorgelegt wird und damit die tatsächliche 
Grundstücksbetroffenheit für mich ein-
deutig erkennbar ist. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wurde daher an den Vorha-
benträger weitergeleitet. 

I-
11a.10 

Bezüglich des Leitungsbestandes der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung teile ich Ihnen mit, dass im Bereich 
des Bebauungsplanes keine Kommuni-
kationskabel verlegt sind. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Das keine Kommunikations-
kabel des Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsamtes Mag-
deburg im Plangebiet vor-
handen sind, wurde in die 
Begründung unter Kapitel 5.4 
aufgenommen. 

✔  

 

I-12 

Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 21.05.2019 

 

  

I-12.1 

mit Schreiben vom 10.04.2019 überga-
ben Sie der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle (RPG Halle) erneut die 
Unterlagen zu o.g. Verfahren. Unter Be-
zug auf die Stellungnahmen zum Vor-
entwurf des BP vom 12.09.2018 teile ich 
Ihnen Folgendes zum vorliegenden Ent-
wurf mit: 
Die im Rahmen des Verfahrens durch die 
Geschäftsstelle der RPG Halle gegebe-
nen Hinweise bezüglich des Hochwas-
serschutzes finden mit dem vorliegenden 
Entwurf Berücksichtigung. Die Erläute-
rungen sind nachvollziehbar. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-12.2 
Vor diesem Hintergrund werden aus re-
gionalplanerischer Sicht gegen diese 
Änderung keine Bedenken erhoben. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 
 

I-13 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich Si-
cherheit, Abt. Stadtordnung und Ver-
kehrsorganisation 
 
Stellungnahme vom 23.04.2019 

 

  

I-13.1 

zu oben genannten Entwurf zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 191 
„Kröllwitz, Wohnbebauung Untere Pa-
piermühlenstraße", nehmen ich wie folgt 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Stellung: 
Nach Prüfung der digitalen Unterlagen, 
gibt es vom FB Sicherheit, (37.3. Abtei-
lung Stadtordnung, 37.3.6, Team Ver-
kehrsorganisation - Untere Verkehrsbe-
hörde -) der Stadt Halle, keine weiteren 
Hinweise aus straßenverkehrsrechtli-
cher Sicht. 

I-13.2 

Allgemeiner Hinweis: 
Resultierend aus der neuen Wohnnut-
zung im Plangebiet soll sich das Ver-
kehrsaufkommen auf den beiden Er-
schließungsstraßen - Obere und Untere 
Papiermühlenstraße leicht erhöhen. Ne-
gative Auswirkungen für die angrenzen-
de Wohnbebauung an der Talstraße sind 
dadurch jedoch nicht zu erwarten. Beide 
Straßen befinden sich wie erwähnt in 
einer Tempo 30-Zone und werden je-
weils als Sackgasse im Einmündungsbe-
reich, ohne weitere Durchlässigkeit für 
Radfahrer und Fußgänger, als solche mit 
entsprechenden Verkehrszeichen aus-
gewiesen.  

Ist bereits berücksichtigt. 

Im Kapitel 10.5 der Begrün-
dung zum vorhabenbezoge-
nen B-Plan Nr. 191 wird aus-
führlich auf die Verkehrssitu-
ation eingegangen. 

  

I-13.3 

Empfohlen wird, dass der Eigentümer 
der privaten Straßen an den jeweiligen 
„Grenzen" darauf verweisen sollte, dass 
ab hier eine Privatstraße beginnt, auch 
wenn sie weiterhin von einem unbe-
stimmbaren Personenkreis genutzt wird. 
Die Ausweisung bedarf keiner verkehrs-
behördlichen Anordnung und darf nicht 
mit amtlichen Verkehrszeichen erfolgen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

  

 

I-14. 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich Si-
cherheit, Vorbeugender Brandschutz 
 
Stellungnahme vom 20.05.2019 

 

  

I-14.1 

beim o.g. B-Plan sind aus Sicht der Ab-
teilung Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst zu beachten: 
1. Der unter Punkt 5.4 beschriebene 
Ortstermin vom 15.11 .2018 wurde von 
keinem Kollegen des vorbeugenden 
Brandschutzes wahrgenommen. 
Jedoch gab es Mailverkehr an diesem 
Tag. Es bestehen unsererseits keine 
Bedenken bzw. Forderungen zur Nut-
zung der vorhandenen Löschwasserent-
nahmestelle im Bereich untere Papier-
mühlenstraße für das geplante Bauvor-
haben. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-14.2 
Hinweis: 
Da sich die Wohnbebauung im Über-
schwemmungsgebiet der Stadt Halle 

Ist bereits berücksichtigt. 

Es trifft zu, dass die Untere 
✔  
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(Saale) befindet wird darauf hingewie-
sen, dass während eines Hochwassers 
die Leistungen der Feuerwehr (Brandbe-
kämpfung, technische Hilfeleistung und 
Sicherstellung des zweiten Flucht- und 
Rettungsweges) und des Rettungsdienst 
nicht sichergestellt werden können. 

Papiermühlenstraße im Falle 
eines HQ 100 überschwemmt 
werden kann; dies wurde 
bereits in die Abwägung ein-
gestellt. Der Neubau Haus 5 
ist vom HQ 100 jedoch nicht 
betroffen, wie die HQ 100-
Linie in der Planzeichnung 
verdeutlicht. Für das Haus 5 
existiert zudem über die Obe-
re Papiermühlenstraße ein 
zweiter Flucht- und Ret-
tungsweg. 
 
In dem vom HQ100 betroffe-
nen Bereich befinden sich die 
Häuser Nr. 21 und 23. Deren 
Baugenehmigung wurde im 
Jahr 2013 erteilt. Dabei wur-
de ersichtlich davon ausge-
gangen, dass auch bei einer 
(voraussichtlich eher gering-
fügigen) Überflutung der Un-
teren Papiermühlenstraße 
noch hinreichende Flucht- 
und Rettungsmöglichkeiten 
bestehen. 
 

 

I-15 
Untere Landesentwicklungsbehörde 
 
Stellungnahme vom 06.05.2019 

 
  

I-15.1 

mit Ihrem Schreiben vom 10.04.2019 
haben Sie über die o.g. Planung infor-
miert und um Stellungnahme gebeten. 
Aus Sicht der Unteren Landesentwick-
lungsbehörde gibt es zum Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Kröllwitz, Wohnbebauung untere Pa-
piermühlenstraße" (Stand: 12.2.2019) 
keine Einwände und keine weiteren Hin-
weise. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

I-16 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich 
Bauen 
 
Stellungnahme vom 23.05.2019 

 

  

I-16.1 

unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben 
vom 02.04.2019 nimmt der FB Bauen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
191 „Kröllwitz, Wohnbebauung untere 
Papiermühlenstraße" wie folgt Stellung: 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-16.2 
Abteilung Denkmalschutz 
Plan „Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 191", Pflanzliste:  

Wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zur Pflanzliste 
X  
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Aus denkmalfachlicher Sicht bedarf die 
Pflanzliste der folgenden Ergänzung „Für 
den Bereich innerhalb der Grenzen des 
denkmalgeschützten Parks bedarf die im 
Plan enthaltene Pflanzliste einer örtlichen 
Überprüfung unter Einbeziehung des 
Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie (LDA) und der Abteilung 
Denkmalschutz sowie darauf aufbauend 
ggf. einer Präzisierung. Die innerhalb des 
Parks vorhandenen Fliedergruppen sind 
zu erhalten bzw. in die geplante Pflan-
zung zu integrieren." 

wird in die Begründung über-
nommen. 

I-16.3 

Begründung zum Entwurf, Stand 12. 02. 
2019 
Zu 4.1.1, vorletzter Absatz (S. 13): Im 
aktuellen Entwurf ist formuliert: „Das ge-
plante Gebäude wird auf den Grund-
mauern des vorherigen Gebäudes errich-
tet." - Gemäß den Plandarstellungen im 
aktuellen Vorhaben- und Erschließungs-
plan Nr. 191 zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan erhält der Neubau dage-
gen eine vollständig neue Gründung; 
Reste der bisherigen Grundmauern wer-
den - soweit ersichtlich - nicht integriert. 
Es wird daher die folgende Formulierung 
vorgeschlagen: „Das geplante Gebäude 
wird im Bereich eines ehemaligen Be-
standsgebäudes errichtet.“ 

Wird berücksichtigt. 

Der Formulierungsvorschlag 
wird unter Ersetzung des 
bisherigen Textes in die Be-
gründung übernommen. 

X  

I-16.4 

Zu 7.11.4, vorletzter Absatz: im aktuellen 
Entwurf ist formuliert: „Mit dem Plan wer-
den wichtige historische Grundrisse und 
Kubaturen aufgegriffen und durch Fest-
setzung gesichert." – Der Vergleich zwi-
schen der historischen Perspektivdarstel-
lung von 1914 und den Darstellungen 
des Hauses 5 im aktuellen Vorhaben- 
und Erschließungsplan zeigt, dass Ge-
bäudehöhe und Dachform des geplanten 
Neubaus nicht der Kubatur des Vorgän-
gerbaus entsprechen. – Die Bezugnah-
me auf historische Kubaturen sollte da-
her entfernt werden. 

Wird berücksichtigt. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
Der zitierte Satz wird wie folgt 
geändert: 
„Mit dem Plan werden wichti-
ge historische Grundrisse 
und Gegebenheiten aufge-
griffen und durch Festset-
zung gesichert."  

X  

I-16.5 

Zu 10. 2: „Belange der Baukultur", Sätze 
1-5: Wie in der Stellungnahme des Lan-
desamtes für Denkmalpflege und Ar-
chäologie LSA (LDA) vom 04.10.2018 
bereits ausgeführt, darf das Denkmalen-
semble bereits jetzt als gesichert gelten, 
auch ohne zusätzliche Bebauung. Eben-
so wird in der genannten Stellungnahme 
darauf verwiesen, dass die geplante 
Wohnbebauung eher zu einer Verunklä-
rung der Denkmalaussage der ehemali-
gen Fabrikanlage führt. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Es trifft zwar zu, dass  das 
Denkmalensemble  auch 
ohne zusätzliche Bebauung 
als gesichert gelten kann. 
Ebenso kann man der An-
sicht sein, dass die geplante 
Wohnbebauung eher zu einer 
Verunklärung der Denkmal-
aussage der ehemaligen 
Fabrikanlage führt. Durch 

✔  
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den Neubau erfolgt jedoch 
eine sinnvolle und nützliche 
Ergänzung des Ensembles 
an einem auch zuvor bereits 
bebauten Standort. Die ge-
samte Maßnahme wurde mit 
den Denkmalbehörden abge-
stimmt. 

I-16.6 

Zu 11.1: „Beteiligungsschritte im Planver-
fahren", tabellarische Aufstellung, Zeile 
2, rechte Spalte: „Dadurch wurden auch 
bereits entstandene und noch entste-
hende Eingriffe ( ... ) in den denkmalge-
schützten Park genehmigt." - Da es sich 
lediglich um kleine Ausweichbuchten und 
Verbreiterungen an der Unteren Papier-
mühlenstraße handelt und Ausweich-
buchten und Verbreiterungen an der 
Oberen Papiermühlenstraße ausschließ-
lich außerhalb des denkmalgeschützten 
Parks liegen, wird folgende konkretisie-
rende Formulierung angeregt: „Dadurch 
wurden auch bereits entstandene und 
noch entstehende Eingriffe ( ... ) im 
Randbereich des denkmalgeschützten 
Parks der ehemaligen Papierfabrik Kröll-
witz genehmigt.“ 

Wird berücksichtigt. 

Die tabellarische Aufstellung 
wird insgesamt gestrichen. 
Das bisherige Kapitel 11.1 
gehört in gekürzter Form 
nunmehr zu Kapitel 3.2. 

X  

I-16.7 

Zu 11.2 „Frühzeitige Beteiligung ... ", 
tabellarische Aufstellung S. 73, Spalte 2, 
Begründung für die Nichtbeachtung Stel-
lungnahme DLZ Klimaschutz:  
Die Abteilung Denkmalschutz hat am 
21.03.2019 gegenüber dem Fachbereich 
Planen bereits wie folgt hierzu Stellung 
genommen: 
„Das geplante Haus 5 ist ein reiner Neu-
bau, der im Wesentlichen auf der Fläche 
eines derzeit nur noch rudimentär erhal-
tenen Vorgängerbaus errichtet werden 
soll. Dieses Bestandsgebäude gehört 
nicht zu dem als „Sachgesamtheit Kröll-
witzer Papierfabrik" eingetragenen Bau-
denkmal und berührt auch nicht die zum 
Baudenkmal gehörende Parkanlage. 
Der Neubau wird allerdings im unmittel-
baren Umgebungsschutzbereich eines 
Baudenkmals im Sinne des § 1 Abs. 1 
Denkmalschutzgesetz LSA errichtet. In-
soweit sind bei der Beurteilung des Vor-
habens auch denkmalrechtliche Belange 
betroffen. 
Der geplante Neubau soll nach den bis-
lang bekannten Plänen ohne historisie-
rende Anklänge errichtet werden. Inso-
fern kann dahingestellt bleiben, ob eine 
Dachbegrünung in der Entstehungszeit 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die in der Stellungnahme der 
Abteilung Denkmalschutz zu 
einer möglichen Dach- und 
Fassadenbegrünung erwähn-
ten Sachverhalte sind bereits 
vollständig in die Abwägung 
zum Entwurf eingeflossen. 
 
Eine Dach- und/oder Fassa-
denbegrünung wird durch die 
vorliegende Planung nicht 
ausgeschlossen. Sie kann 
auch ohne explizite Festset-
zung erfolgen. Eine hinrei-
chende Beachtung des 
Denkmalschutzes ist gewähr-
leistet, weil das äußere Er-
scheinungsbild des Neubaus 
– Material und Farbigkeiten – 
im Rahmen der Baugeneh-
migung gemäß § 14 Abs. 6 
DenkmSchG LSA der denk-
malrechtlichen Zustimmung 
bedarf.  

✔  
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der - benachbarten - denkmalgeschütz-
ten Gebäude üblich war. 
Aus der fachlichen Sicht der Abteilung 
Denkmalschutz bestehen gegen eine in 
der Fernwirkung kaum wahrnehmbare 
extensive Dachbegrünung (im Gegen-
satz zu einer intensiven Bepflanzung) 
keine grundsätzlichen Bedenken. Glei-
ches gilt für eine etwaige Fassadenbe-
grünung, die ggf. eine in Bezug auf die 
umgebenden denkmalgeschützten Bau-
ten weniger exponierte Wirkung des 
Neubaus hervorrufen könnte.“ 

I-16.8 

Zu Teil C Umweltbericht: 
Zu 2.2.9, Planungsprognose: vgl. obige 
Ausführung zu 10. 2 der Begründung 

 
Siehe die Abwägung oben zu 
I-16.5:  

Ist bereits berücksichtigt. 

Durch den Neubau erfolgt 
eine sinnvolle und nützliche 
Ergänzung des Ensembles 
an einem auch zuvor bereits 
bebauten Standort. Die ge-
samte Maßnahme wurde mit 
den Denkmalbehörden abge-
stimmt. 
 

✔  

I-16.9 

Zu 2.5 „Status-quo-Prognose ( Nullvari-
ante )": vgl. obige Ausführungen zu 10. 2 
der Begründung. Aus denkmalfachlicher 
Sicht ist eine Umformulierung erforder-
lich, die klar zwischen den - weitgehend 
gesicherten- denkmalgeschützten Be-
standteilen des Papiermühlenareals und 
den nicht zum Baudenkmal gehörenden 
baulichen Strukturen unterscheidet. Die 
denkmalgeschützte Anlage selbst ist 
bereits weitestgehend gesichert; in Be-
zug auf das denkmalgeschützte Turbi-
nenhaus ist die Baugenehmigung erteilt. 
 
 

Wird berücksichtigt. 
 
Der Umweltbericht enthält 
derzeit als Kapitel 2.5 „Status 
quo-Prognose“ folgenden 
Text: 

„Wenn der Plan nicht 
aufgestellt würde, müsste 
damit gerechnet werden, 
dass das Papiermüh-
lenareal in einem allmäh-
lich verfallenden und un-
ansehnlichen Zustand ver-
bleibt. Mit einem weiteren 
Brachliegen der Fläche 
würden die Möglichkeiten 
einer wirtschaftlichen Sa-
nierung der denkmalge-
schützten Anlage immer 
schwieriger bis unmöglich, 
was zum Verlust einiger 
baulicher Strukturen des 
Denkmals führen würde. 
Ohne jeden menschlichen 
Einfluss auf das Plange-
biet würde sich die im Ka-
pitel 2.2.2 dargestellte po-
tentielle natürliche Vegeta-
tion entwickeln.“ 

X  



 

Abwägungsbeschluss  Stand der Tabelle: 12.07. 2019 

 

26 

Dieser Text wir klarstellend 
um folgende Sätze ergänzt: 

„Der Bebauungsplan ist 
nicht der erste Schritt auf 
dem Weg zur Erhaltung 
des Denkmals. Die denk-
malrechtliche Unterschutz-
stellung einzelner Gebäude 
sowie des Ensembles der 
ehemaligen Fabrikanlage 
insgesamt bildeten die 
Grundlage der Erhaltung. 
Erste (Um-) Baugenehmi-
gungen auf der Grundlage 
des § 35 BauGB unter-
stützten den Erhaltungs-
prozess. Die denkmalge-
schützte Anlage selbst ist 
damit bereits weitestge-
hend gesichert; in Bezug 
auf das denkmalgeschützte 
Turbinenhaus wurde eine 
bestandssichernde Bauge-
nehmigung erteilt. 

Der Bebauungsplan si-
chert nunmehr den ge-
schützten Bestand und die 
neue Funktion der Denk-
male und gestattet Neubau 
auf altem Grundriss.“  

 

I-16.10 

Zu 4. 6 „In Betracht kommende ander-
weitige Planungsmöglichkeiten“, 2. Ab-
satz: Trotz des bereits in der Stellung-
nahme der Abteilung Denkmalschutz 
vom 24. 01.2019 gegebenen Hinweises 
werden mit der weiterhin enthaltenen 
Formulierung das Baudenkmal „Kröllwit-
zer Papierfabrik“, das nur Teile des Ge-
samtareals und dessen baulicher Anla-
gen umfasst, mit dem Gesamtareal ver-
mengt. Dies ist aus denkmalfachlicher 
Sicht nicht zutreffend. Es ist eine Formu-
lierung erforderlich, aus der eine klare 
Abgrenzung zwischen den denkmalge-
schützten Bestandteilen des Gesamtare-
als einerseits - die als gesichert gelten 
können - und den nicht zum Baudenkmal 
gehörenden Teilen der Kröllwitzer Pa-
pierfabrik andererseits deutlich wird. 
Vgl. Ausführungen zu 10.2 

Wird berücksichtigt. 
 
Der 2. Absatz des Kapitels 
4.6 lautet derzeit: 

„Nach der Aufgabe der Pa-
pierfabrik in 1940 wurde das 
Büro- und Kontorhaus – Haus 
23 – schon in den 1990er 
Jahren zu exklusiven Woh-
nungen umgebaut; die weiter 
nördliche Bebauung (Haus 
eins bis vier) blieben als Rui-
nen liegen. Wenn diese 
denkmalgeschützten Anlagen 
unter sinnvoller Ergänzung 
einer neuen und stabilen 
Nutzung zugeführt werden 
sollen, muss dazu ein Be-
bauungsplan aufgestellt wer-
den. Damit wird ebenfalls die 
planungsrechtliche Zulässig-
keit dieser Gebäude, über 
den Bestandsschutz hinaus, 
nachhaltig abgesichert. Das 
bloße Liegenlassen des Ge-
biets ist nur eine faktische, 
aber keine vernünftige Alter-

X  
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native.“ 

Dieser Text wird klarstellend 

um folgende Sätze ergänzt: 

„Der Unterschied zwischen 
den denkmalgeschützten 
Bestandteilen des Gesamt-
areals einerseits - die auch 
schon zuvor als gesichert 
gelten konnten - und den 
nicht zum Baudenkmal ge-
hörenden Teilen der Kröll-
witzer Papierfabrik anderer-
seits wird auch nach Vollen-
dung der Umbau- und Neu-
baumaßnahmen deutlich 
sichtbar bleiben.“ 

 

I-16.11 

Zum landschaftspflegerischen Begleit-
plan vom Dez. 2018 
In den aktuell vorliegenden Unterlagen 
ist der landschaftspflegerische Begleit-
plan unverändert mit dem Stand vom 
Dez. 2018 enthalten. Hierauf wurde in 
der Stellungnahme der Abteilung Denk-
malschutz vom 24.01.2019 bereits ein-
gegangen. Die damalige Stellungnahme 
ist zum Punkt „landschaftspflegerischer 
Begleitplan“ unverändert gültig. 
 
(Die Stellungnahme vom 24.01.2019 
lautete:  

Zum Landschaftspflegerischen Begleit-
plan vom Dez. 2018: 

S. 36: Umwandlungen von Ruderalflächen 
zu Felsfluren entlang der Parkmauer an der 
Oberen Papiermühlenstraße: Bei der örtli-
chen Begehung vom 23.11.2018 (sowie 
daran anschließendem Schriftverkehr) war 
mit LDA und UDB abgestimmt worden, dass 
sich die Beseitigung von Flieder auf den 
Bereich westlich der Parkmauer beschrän-
ken muss. Dagegen sind innerhalb des 
Parks die vorhandenen Fliedergruppen zu 
erhalten bzw. in die geplante Bepflanzung 
zu integrieren. 
Es wird daher folgende Formulierung vorge-
schlagen; „ Westlich der Parkmauer an der 
Oberen Papiermühlenstraße werden die 
nicht dem Biotoptyp Felsfluren zuzuordnen-
den Pflanzen (hauptsächlich Flieder) besei-
tigt und durch mehrjährige Pflege ver-
drängt.“ ) 
 

Wird berücksichtigt. 

 
Der Plangeber ist zwar zu 
textlichen Änderungen des 
Fachgutachtens nicht befugt. 
Der vorgeschlagene Satz 
wird jedoch in die Begrün-
dung (Kapitel 7.10) aufge-
nommen. 

Im Übrigen wurden der Land-
schaftspflegerische Begleit-
plan sowie die dazu einge-
gangenen Anmerkungen als 
fachgutachterliche Hinweise 
in die Abwägung eingestellt.  
Die Abwägung führte zu dem 
Ergebnis, dass eine textliche 
Festsetzung im Sinne des 
vorgeschlagenen Textes im 
B-Plan nicht erforderlich ist. 
Der erwünschte Umgang mit 
den Fliedergewächsen wird 
über das Denkmalschutz-
recht i.V.m. den getroffenen 
Absprachen mit dem LDA 
und der UDB gewährleistet. 
 

X  

I-16.12 
Darüber hinaus hat der FB Bauen keine 
weiteren Hinweise. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

I-17 
Stadt Halle (Saale) – Fachbereich 
Umwelt 
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Stellungnahme vom 20.05.2019 

I-17.1 

Zu o. g. Vorhaben nimmt der Fachbe-
reich Umwelt wie folgt Stellung: 
Untere Naturschutzbehörde 
Keine Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-17.2 
Abteilung Grünflächen und Friedhöfe 
Keine Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.3 
Untere Wasserbehörde 
Keine Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.4 

Untere Immissionsschutzbehörde 
Teil Luftreinhaltung 
Aus Sicht der Luftreinhaltung bestehen 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
Die geplante Pelletheizung entspricht 
den Anforderungen der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
(1. BlmSchV). 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.5 

Teil anlagenbezogener Immissionsschutz 
In unmittelbarer Umgebung befinden sich 
keine nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen. Es lie-
gen auch keine entsprechenden Ge-
nehmigungsanträge vor. Ebenso werden 
auch keine Betriebsbereiche nach § 3 
Abs. 5a BlmSchG, die der Störfall-
Verordnung (12. BlmSchV) unterliegen, 
im näheren Umfeld des Plangebietes 
betrieben. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

Teil physikalische Umwelteinwirkungen 
Es wird vorausgesetzt, dass die Vertei-
lung des Verkehrs durch den Fachbe-
reich Planen Abteilung Verkehr fachlich 
geprüft und als richtig eingeschätzt wur-
de. 
 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.6 

Es ist in der Herleitung der Kfz-Fahrten 
im Plangebiet nicht plausibel dargestellt, 
warum der Anteil des Durchgangsver-
kehrs (10 %) sich direkt auf den MIV 
auswirkt. Die Straßen lassen es nicht zu, 
dass Kfz das Gebiet queren. Folglich 
handelt es sich bei jeder Fahrbewegung 
eines Kfz in das Plangebiet um einen 
Ziel-/Quell-Verkehr. Dementsprechend 
muss geprüft werden, inwiefern sich die 
Kfz-Fahrten ganztags ändern. Nach Ein-
schätzung der Unteren Immissions-
schutzbehörde kann es sich beim Durch-
gangsverkehr lediglich um den nicht mo-
torisierten Individualverkehr handeln. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Einwand geht von unzu-
treffenden Voraussetzungen 
aus. Der im Zahlenwerk mi-
nimierend berücksichtigte 
Durchgangsverkehrsanteil 
von 10 % betrifft das Ver-
kehrsaufkommen der Fuß-
gänger und Radfahrer im 
Plangebiet, nicht den Kraft-
fahrzeugverkehr (den es hier 
in der Tat als Durchgangs-
verkehr nicht gibt).  
Im vorliegenden Fall ist es 
gerechtfertigt, vom abstrakt 
geschätzten Gesamtver-
kehrsaufkommen im Plange-

✔  
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biet vor der Verteilung auf die 
Verkehrsarten (u. a. auf den 
Kfz.-Verkehr) 10 % abzuzie-
hen, weil es sich dabei nur 
um durchgehenden Fußgän-
ger- und Radverkehr handelt, 
der auf den Ziel- und Quell-
verkehr mit Kfz. keinen Ein-
fluss hat. Der abstrahierende 
Rechenvorgang verläuft im 
Einzelnen wie folgt ab: 
 
Um das Verkehrsaufkommen 
in einem Wohngebiet zu er-
mitteln, wird zuerst die all-
gemeine Wegeanzahl im 
Plangebiet ermittelt. Hierbei 
handelt es sich um alle We-
ge, die im Plangebiet stattfin-
den – einschließlich des 
Durchgangsverkehrs von 
Fußgängern und Radfahrern.  
 
Im Plangebiet darf mit durch-
gehendem Fuß- und Rad-
fahrverkehr gerechnet wer-
den, weil die im Plangebiet 
liegende Obere Papiermüh-
lenstraße zum Ochsenberg 
führt und ein nach Norden 
verlängernder Geh- und Rad-
fahrweg geplant ist. 
 
Daher wurden von der allge-
meinen Wegeanzahl im 
Plangebiet vor der Umrech-
nung in  Quell- und Zielver-
kehr jene 10% an Wegen 
abgezogen, die weder Quelle 
noch Ziel im Plangebiet ha-
ben, also das Plangebiet nur 
durchlaufen (vgl. zum Gan-
zen die „Hinweise zur Schät-
zung des Verkehrsaufkom-
mens von Gebietstypen“ von 
der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrs-
wesen (Ausgabe 2006, S. 
18).   

I-17.7 

Ungeachtet dessen wird nachgewiesen, 
dass keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche ent-
stehen. Die ermittelten Beurteilungspegel 
liegen unterhalb der Grenzwerte der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. 
BlmSchV).  

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-17.8 

Es wird jedoch festgestellt, 
dass durch eine maximale Ausnutzung 
der ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen der Verkehrslärm insgesamt über 4 
dB(A) zunimmt. Damit liegt ein erhebli-
cher Zuwachs der Geräuschbelastung 
vor. 

Ist bereits berücksichtigt. 

In den Tabellen 7 und 8 der 
Begründung wird auf eine 
Verkehrslärmerhöhung um 4 
dB(A) hingewiesen. Dieser 
Tatbestand ist in die Abwä-
gung eingegangen. Im Er-
gebnis wird der mögliche 
Zuwachs als zumutbar ein-
geordnet. 

✔  

I-17.9 

Da während der Bauphase des Hauses 5 
erhöhte Schallemissionen durch die 
Baustelle entstehen können, wird vor-
sorglich auf die Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung (32. BlmSchV) 
und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm (AW Bau-
lärm) 
hingewiesen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. Im Übri-
gen wird im Kapitel 2.1.1 der 
Begründung bereits auf er-
höhte Schallemissionen 
durch die Baustelle sowie auf 
die einzuhaltenden Vorschrif-
ten hingewiesen. Die Vor-
schrift Geräte- und Maschi-
nenlärmschutzverordnung 
(32. BlmSchV) wird redaktio-
nell ergänzt. 

  

I-17.10 

Es wurde weiterhin nachgewiesen, dass 
weder durch das Wehr noch durch die 
Trafo-Station schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche entstehen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.11 

Untere Bodenschutzbehörde 
Gegen den Vorentwurf des o.g. B-Planes 
bestehen unter Beachtung folgender 
Hinweise keine Einwände: 
Für den Bereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 191 Kröllwitz, 
Wohnbebauung Untere Papiermühlen-
straße sind folgende Flächen in der "Da-
tei schädlicher Bodenveränderungen 
und Altlasten" (DSBA) erfasst: 
- Kröllwitzer Papierfabrik (Talstr. 28) 

Vorliegende Untersuchungsberichte kön-
nen im Fachbereich Umwelt, Untere Bo-
denschutzbehörde (UBB) eingesehen 
werden. 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die Altlastenfläche ist be-
kannt und ist bereits im Um-
weltbericht in den Kapiteln 
2.2.4 und 2.2.6 thematisiert 
worden. Zudem wurde für 
das Plangebiet ein Altlasten-
gutachten erstellt, mit dem 
Ergebnis, dass kein Erforder-
nis zu weiteren Untersuchun-
gen oder Handlungen zu er-
kennen sind. Darüber hinaus 
empfiehlt der Gutachter die 
Fläche aus dem städtischen 
Altlastenkataster zu entlas-
sen. Die Ergebnisse sind im 
Umweltbericht zur Begrün-
dung des vorliegenden B-
plans enthalten.  

✔  

I-17.12 
Arbeiten unter Geländeoberkante sind 
fachtechnisch durch ein Ingenieurbüro, 

Ist nicht Gegenstand die- H 
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welches die Fach- und Sachkunde nach 
§ 18 BBodSchG besitzt, begleiten zu 
lassen. Die UBB ist bei organoleptischen 
Auffälligkeiten und/oder Verdacht auf 
eine schädliche Bodenveränderung bzw. 
Altlast schriftlich zu informieren. Bis vier 
Wochen nach Beendigung der Baumaß-
nahme ist der UBB ein Ergebnisbericht 
zu übergeben. 
Eine Kennzeichnung von „Flächen, de-
ren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind" gemäß § 9 
(5) Nr. 3 BauGB ist nicht erforderlich. 

ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis betrifft die Um-
setzung der Planung und 
wird daher an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. 

I-17.13 

Vorsorgepflicht: 
Im Rahmen des Planvorhabens sind die 
Vorsorgegrundsätze des Bundesboden-
schutzgesetzes und der Bundesboden-
schutzverordnung zu beachten. Danach 
soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden. 
Hinsichtlich der Bewertung der Boden-
funktionen wird auf folgende, in Sachsen-
Anhalt zur Anwendung empfohlene, Lite-
raturquellen hingewiesen: 
- LAU (1998): Bodenschutz in der 

räumlichen Planung - Eine Methode 
zur Bewertung und Wichtung von Bo-
denfunktionen - Berichte des Lan-
desamtes für Umweltschutz Sachsen-
Anhalt, Heft 29. 

- http://www.lau.sachsenanhalt. 
de/fileadmin/Bibliothek/Politik und 
Verwal-
tung/MLU/LAU/Bodenschutz/Boden-
funktionsbewer-
tung/Dateien/Bodenfunktionsbewertu
ng LAU.pdf 

Gemäß BBodSchG i.V.m. BBodSchV 
sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Vorrangig 
sind bereits versiegelte, sanierte, baulich 
veränderte oder bebaute Flächen wieder 
zu nutzen. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die Vorsorgegrundsätze und 
die Bundesbodenschutzver-
ordnung haben Beachtung 
gefunden. Im Kapitel 10.4 
wird hingewiesen, dass mit 
der Nachnutzung von bereits 
anthropogen überformten 
Flächen ein Beitrag zur Ver-
meidung zusätzlicher Flä-
cheninanspruchnahme ge-
leistet sowie Neuversiege-
lung vermieden wird. Das 
Maß der baulichen Nutzung 
wurde auf das notwendige 
Maß beschränkt.  
Zudem wurden rund 0,6 ha 
als privater Grünfläche fest-
gesetzt, was zusätzlich dem 
lokalen Kleinklima zugute-
kommt. All das dient dem 
Bodenschutz. 

✔  

I-17.14 
Untere Abfallbehörde 
Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen kei-
ne Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

I-17.15 

Hinweis 
Unter Punkt 7.13 muss es lokale Entsor-
gungsträger anstatt lokale Versorgungs-
träger heißen. 

Wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. Die Begrün-
dung wird korrigiert. 
 

X  

 

I-18 Stadt Halle (Saale) – FB Gesundheit Die Abwägungsentschei-   
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Es liegt keine Stellungnahme vor.  

dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Recht-
mäßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

 
 

I-19 
 

Stadt Halle (Saale) – FB Sport 
 

Es liegt keine Stellungnahme vor.  

 
Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Recht-
mäßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

  

  

 

I-20 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich 
Immobilien, Abt. Liegenschaften 
 
Stellungnahme vom 09.05.2019 

 

  

I-20.1 

zu dem vorliegenden Entwurf nimmt die 
Abteilung Liegenschaften wie folgt Stel-
lung: Unter Punkt 5.3 Verkehrsinfrastruk-
tur und Erschließung kann ich Ihnen be-
stätigen, dass mit einem Verkauf des 
nicht öffentlichen Teils der Straße ein 
Geh- und Fahrradfahrrecht zugunsten 
der Allgemeinheit bestellt wird. Es ist 
bekannt, dass die Untere Papiermühlen-
straße nicht im Geltungsbereich des o.g. 
B-Plans liegt. Der Vollständigkeit halber 
wird hier der Verkauf hier dennoch er-
wähnt. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
Darstellung des Sachver-
halts. 

  

I-20.2 

Unter Punkt 6.4. Verkehrskonzept, Er-
schließung, Ver- und Entsorgung wird u. 
a. auf eine bestehende Fußwegeverbin-
dung zwischen Oberer und Unterer Pa-
piermühlenstraße durch den Park der 
Papiermühle hingewiesen. Der Weg geht 
durch die private Grünfläche und soll 
ebenfalls mit einem Wegerecht zuguns-
ten der Allgemeinheit belegt werden. Zur 
Realisierung dieser Forderung benötige 
ich zunächst einen Lageplan mit dem 
eingezeichneten Weg. Dann wird meine 
Abteilung Kontakt mit dem Eigentümer 
aufnehmen und über das Wegerecht 
verhandeln. in diesem Zusammenhang 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Flächeneigentümer hat 
die Eintragung des Wege-
rechts bereits notariell bean-
tragt. Ein Entgelt für das We-
gerecht wird nicht gefordert. H 
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muss u. a. auch geklärt werden, wer 
künftig die Verkehrssicherungspflicht 
ausübt. in diesem Zusammenhang muss 
damit gerechnet werden, dass der Eigen-
tümer ein Entgelt für das Wegerecht for-
dert, dann muss geklärt werden, wer die 
damit verbundenen Kosten trägt. 

 

I-21 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich So-
ziales 
 
Stellungnahme vom 14.05.2019 

 

  

I-21.1 

hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 
191 „Kröllwitz, Wohnbebauung untere 
Papiermühlenstr." möchte ich Ihnen 
mitteilen, dass die Belange des FB Sozi-
ales nicht betroffen sind. Es liegen keine 
Planungen des FB für dieses Gebiet vor. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 

I-22 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich Bil-
dung 
Albert-Schweitzer-Str. 40 
06114 Halle (Saale) 
 

Stellungnahme vom 23.04.2019 

 

  

I-22.1 

in den Geltungsbereichen der beiden B-
Pläne hat der FB Bildung keine eigenen 
Planungen und Maßnahmen vor, die 
Ihren Planungsbereich tangieren. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 

I-23 

Stadt Halle (Saale) – Dienstleistungs-
zentrum Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung (DLZWWD) 
 
Stellungnahme vom 17.04.2019 

 

  

I-23.1 
 

mit Schreiben vom 10.04.2019 baten Sie 
im Rahmen der Beteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB um Abgabe einer Stel-
lungnahme zum Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 191 
„Kröllwitz, Wohnbebauung Untere Pa-
piermühlenstraße". 
Nach Prüfung des vorgelegten Entwurfs 
teile ich Ihnen mit, dass das Dienstleis-
tungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung keine ergänzenden 
Hinweise zu den Planungen hat. 
Für Rückfragen stehen wir selbstver-
ständlich gern zur Verfügung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 

  

 

I-24 

Stadt Halle (Saale) – Dienstleistungs-
zentrum Klimaschutz  
 
Stellungnahme vom 20.05.2019 

 

  

I-24.1 hiermit erhalten Sie die Stellungnahme Keine Abwägung erforder-   
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des Dienstleistungszentrum Klimaschutz 
zum Bebauungsplan Nr.191 „Kröllwitz, 
Wohnbebauung untere Papiermühlen-
straße".  
Dem Vorhaben wird mit nachfolgenden 
Hinweisen zugestimmt. 

lich. 
 

I-24.2 

Klimaanpassung 
Wir bitten im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens die positive Wirkung von 
Dachbegrünungen und Fassadenbegrü-
nungen auf das Lokalklima und den Na-
turhaushalt zu berücksichtigen und diese 
verbindlich im Bebauungsplan festzu-
schreiben. 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten 
Gründen. 

Klimaschutz und Klimaan-
passung sind wichtige Fakto-
ren, die in der Bauleitplanung 
Berücksichtigung finden 
müssen. Im vorliegenden 
Plangebiet handelt es sich 
um den denkmalgeschützten 
Sachzusammenhang „Kröll-
witzer Papierfabrik“. Ände-
rungen an Fassaden und 
Dächern unterliegen Abspra-
chen mit der unteren Denk-
malschutzbehörde. Dach- 
und Fassadenbegrünungen 
sind durch die vorliegende 
Planung nicht ausgeschlos-
sen. Sie können auch ohne 
explizite Festsetzung erfol-
gen. Dabei ist jedoch Fol-
gendes zu beachten: 
Da das Plangebiet nicht nur 
in einem denkmalgeschütz-
ten Sachzusammenhang 
liegt, sondern der Neubau 
auch im Sinne des Umge-
bungsschutz erfolgen muss, 
unterliegt das äußeren Er-
scheinungsbild – Material 
und Farbigkeiten – einer Ab-
stimmung mit der Abteilung 
Denkmalschutz im Rahmen 
des denkmalrechtlichen Zu-
stimmungsverfahren zur 
Baugenehmigung gemäß 
§ 14 Abs. 6 DenkmSchG 
LSA. Über die Verwendung 
von Dach- und Fassadenbe-
grünungen kann daher nur im 
Einzelfall und nicht durch 
generelle Festsetzung ent-
schieden werden. 
Auf diese Weise wird auch 
unnötigen Befreiungen und 
Ausnahmen von einer textli-
chen Festsetzung zur Dach- 
und Fassadenbegrünung 

 X 
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vorgebeugt. 

I-24.3 

Weiterhin bitten wir darum, nachfolgende 
Schwerpunkte im Rahmen der Möglich-
keiten eines Bebauungsplanes zu be-
rücksichtigen: 
- Sicherung von Belüftungsachsen wie 

Luftleitbahnen und Kaltluftschneisen, 
 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die festgesetzten Gebäude-
höhen ragen nicht über die 
angrenzenden Steilhänge 
des Saaleufers hinaus. Die 
Belüftung entlang der Saale 
wird nicht behindert. 

✔  

I-24.4 

- Vermeidung von Überwärmung durch 
Versiegelung, 

 

Ist bereits berücksichtigt. 

Die Versiegelung im Plange-
biet wird auf das notwendige 
Minimum begrenzt. Durch 
die textliche Festsetzung Nr. 
12 werden Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminde-
rung von Versiegelung an-
geordnet. 

✔  

I-24.5 

- Ausführung von Verschattungsele-
menten an Baukörpern und eine Ver-
ringerung des Albedo-Effektes. 

 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Die Verschattung bzw. Farb-
gestaltung der Baukörper im 
Plangebiet ist Sache des 
Bauherren. Dieser wird da-
rauf hingewiesen, dass helle 
Farben die erwünschte Re-
flektion der Sonnenstrahlung 
begünstigen. Eine Albedo 
von 1 bedeutet, dass 100% 
der Strahlung reflektiert wer-
den. Eine Albedo von 0 be-
deutet das keine Strahlung 
reflektiert wird – die gesamte 
Strahlung wird absorbiert. 
Das heißt, dass die Oberflä-
che sich aufheizt.  

H 

 
 

Es sind keine zusätzlichen Belange dieser Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, Fachbereiche und Gemeinden bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 
von Bedeutung sind und entscheidenden Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könn-
ten. 
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2.2 Öffentlichkeit 

 
Hinweis: 
Im Folgenden ist aus Datenschutzgründen anstelle des Namens und der Anschrift jeweils 
eine Nummer angegeben. Anhand dieser Nummer sind der Name und die Anschrift aus der 
Namens- und Adressenliste zu ersehen, die der Verfahrensakte – aus Datenschutzgründen 
nicht zur Veröffentlichung freigegeben! – beigefügt ist. 
 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

II-1. 
Bürger 1 
 
Stellungnahme vom 24.05.2019 

 
  

II-1.1 

zu o.g. Vorhaben habe ich mehrfach auf 
Verstöße hinsichtlich bestehender öf-
fentlich Rechtlicher Vorschriften durch 
Sie als Träger und Beschützer von öf-
fentlichen Flächen hingewiesen. 
Zuletzt reichte ich meine Einwendungen 
am 26.09.2018 ein und musste feststel-
len, dass in der neuen Auslegung meine 
Einwendungen unter Pkt. 11 .1 nur teil-
weise berücksichtigt wurden. 
Hiermit bringe ich meine Einsprüche E1 
(jetzt neu formuliert als E8), E2, E4, E6 
vom 26.09.2018 dem Grunde nach er-
neut ein. 
Erläuternd und Zusätzlich mache ich 
nachfolgende Einwendungen geltend. 

Keine erneute Abwägung 
erforderlich. An der bishe-
rigen Abwägung bereits 
vorgebrachter Einwendun-
gen wird festgehalten. 
 
Zu noch nicht vorgebrachten 
Einwendungen und Hinwei-
sen siehe die nachfolgende 
Abwägung. 

  

II-1.2 

Pkt. 2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Die Baugrenzen des B-Plangebietes: 
Im südlichen Bereich endet der B-Plan 
nicht am Flurstück 1/7 sondern am 
Flurstück 11/ Flur 8 und mit Flurstück 
12 Flur 7 am Flurstück 14 Flur 8. 

E8 Mit Flurstück 12/7 endet zwar das 
B-Plangebiet südlich, aber die Wir-
kungen aus dem Gebiet des B-
Planes 191 sind durch die geogra-
phische Lage unmittelbar auf das 
14/8 und sind in den B-Plan 191 ein-
zubeziehen. 
Da dies bereits teilweise in den Be-
gründungen erfolgte, sind die Wir-
kungen aus dem neu festzusetzen-
den Wohngebiet und daraus mögli-
chen genehmigungsfähigen Nutzun-
gen auf die angrenzenden Flurstücke 
über das B-Plangebiet hinaus in die 
Untersuchungen und Abwägungen 
einzubeziehen. 

Dies ist u.a. wichtig, weil in der Be-
gründung Seite 22 Pkt. 5.3 dahinge-

Ist bereits berücksichtigt. 

Der Umweltbericht kommt 
nach ausführlicher Prognose 
der zu erwartenden Verkehre 
am Ende des Kapitels 10.5 
zu folgendem Ergebnis: 
 
Letztlich wird von der im Plan-

gebiet hinzutretenden Wohnbe-

völkerung und ggf. einzelner, 

ausnahmsweise zugelassener 

sonstiger Vorhaben zwar zu-

sätzlicher Verkehr auf den Zu-

fahrten zum Plangebiet ausge-

löst. Eine unzumutbare Störung 

von Anliegern, basierend auf 

der Erhöhung der Pkw-Fahrten 

in das Papiermühlenareal und 

dem Ausbau Obere Papiermüh-

lenstraße, ist nicht zu befürch-

ten.  

Bei dieser Einschätzung wur-
den ersichtlich alle „Anlieger“ 

✔  
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hend Bezug genommen wird, das ein 
Ausbau der Oberen Papiermühlenstra-
ße auf Flurstück 14 vorauseilend auf 
mindestens 3,50 m Breite bereits 2014 
genehmigt wurde, obwohl die Obere 
Papiermühlenstraße in gesamter Län-
ge unstrittig in den denkmalgeschütz-
ten Bereich der zu schützenden Teile 
des Ensembles Papiermühle gehört. 

der Zufahrtsstraßen, darunter 
die Obere Papiermühlenstra-
ße, berücksichtigt, nicht nur 
Anwohner innerhalb des 
Plangebiets. 

II-1.3 

Eine Vorrausetzung zur Denkmalei-
genschaft der Oberen Papiermühlen-
straße auf gesamter Länge war das 
Vorhandensein der Deckschicht mit 
Kopfsteinpflaster. Diese Deckschicht 
wurde durch frühere Genehmigungen 
im nördlichen Bereich des B-
Plangebietes bereits mit unterschiedli-
chen Begründungen in Asphalt geän-
dert. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Straßenbelag ist nicht 
Gegenstand des B-
Planverfahrens. Er spielt nur 
bei der Berechnung des zu 
erwartenden Verkehrslärms 
eine Rolle.  Siehe hierzu die 
Abwägung zu II-1.5 und II.1-
6.  

Im Übrigen ist darauf hinzu-
weisen, dass es in dem be-
schriebenen Abschnitt keine 
denkmalrechtliche Genehmi-
gung für den Einbau von 
Asphalt gibt. Der dort vor-
handene Asphalt wurde 
schon vor Ausweisung als 
Denkmal eingebracht. 

 

  

II-1.4 

Zum Pkt 10.5 Belange des Verkehrs 
Die Annahmen für eine Tempo 30 Zo-
ne sind erst für den Prognosezeitraum 
gültig. 
Derzeit gilt noch das Tempo 50.  
 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 
Die Tempo-30-Zone wurde 
schon Ende der 1990er Jahre 
angeordnet und ausgeführt. 
Es gilt also nicht Tempo 50. 
 

✔  

II-1.5 

In Tabelle 10 Seite 66 nach RSL-90 ist 
das Teilstückverfahren für den zu 3 in 
der Tabelle 10 genannten Bereich, 
Obere Papiermühlenstr. 3 anzuwen-
den. 
Es liegt kein geriffelter Asphalt mit un-
terbrochenen Kopfsteinpflaster vor. 
Tatsächlich handelt es sich um nicht 
glattes (Kopfstein) Pflaster. 
Es liegt auch keine freie Schallausbrei-
tung vor, siehe Anlage Foto1. 

Wird nicht berücksichtigt 
 
Zur Berechnung gemäß RLS-
90 an der Oberen Papier-
mühlenstraße 3 wurden die 
Strecke zwischen den Hö-
henpunkten 84,08 NHN und 
87,51 NHN verwendet. In 
diesem Abschnitt ändert sich 
die Fahrbahnpflasterung 
sprunghaft ungeordnet von 

 X 
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Die im Text getroffenen Annahmen 
betreffen die Baustraße. 

Kopfsteinpflaster zu Asphalt. 
Daher wurde die Berechnung 
gemäß RLS 90 im Verfahren 
„lange, gerade Strecke“ al-
ternativ für beide Pflaste-
rungsarten vorgenommen 
und in der Berechnung bei-
des dargestellt. Das Kopf-
steinpflaster stellt hinsichtlich 
der pflasterungsbedingten 
Geräuschentwicklung von 
Fahrzeugen den „worst case“ 
dar. Indem die Prognose 
nach dem „worst-case-
Prinzip“ auf der Basis beider 
der gemischt vorzufindenden 
Pflasterungen bei freier 
Schallausbreitung vorge-
nommen wurde, wurde eine 
vollständige Abwägung auf 
der Grundlage der denkbar 
größten Belastung ermög-
licht.  

II-1.6 

Die realen Ausgangswerte für die 
Lärmprognose sind: 

D(bm) =0 db, Änderung, D(si) =8,5 
db, D(stg) = 0 db, 
D(stro) = 6 db und D(v) = -8 db, da 
der LKW Anteil unter 1 o/o liegen 
dürfte (Müll- und vergl. Fahrzeuge 
dürfen grundsätzlich immer die Stra-
ße befahren. 
D(b) = 3,2 db 
Lichtzeichenanlagen sind nicht vor-
handen, K=O 

Entsprechend der Ausgangswerte er-
geben sich abweichend von den Wer-
ten in v. g. Tabelle 10 für mein Objekt: 
L(rt) = 56 db und L(rn) = 48,5 db. 
Da auch nach den bisherigen fehler-
haften Ausführungen auf Seite 64 eine 
Erhöhung um 3 db eintritt, ist die Emp-
fehlung und Drohgebärde der Einhal-
tung der Werte auf Seite 67 nach DIN 
18005 nicht zielführend. Es wird der 
Nachtwert um 3,5 db überschritten. 
 
 

Wird nicht berücksichtigt. 

Die vom Einwender vorgetra-
genen Berechnungen können 
nicht akzeptiert werden. Es 
ist nicht ersichtlich, warum 
der Einwender Mehrfachre-
flexionen berücksichtigt. 
Zwar befindet sich die Obere 
Papiermühlenstraße in einer 
Troglage, jedoch befindet 
sich im Umfeld keine weitere 
geschlossene Bebauung, 
sodass Mehrfachreflexionen 
in dem unterstellten Ausmaß 
nicht zu erwarten sind, zu-
mal in Richtung Osten eine 
freie Schallausbreitung er-
wartet werden kann. Außer-
dem ist nicht nachvollzieh-
bar, warum der Einwender 
die Boden- und Meteorolo-
giedämpfung komplett ver-
nachlässigt. Auch die Pege-
länderung aufgrund des Ab-
standes ist nicht korrekt. Der 
Einwender geht hier von 
einem S(senkrecht) von 5 
Meter aus. Nach Bild 11 der 

 X 
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RLS 90 ist s(senkrecht) der 
Abstand zwischen der Fahr-
bahnmitte und dem Immissi-
onsort.  
Im Übrigen ist noch auf Fol-
gendes hinzuweisen: Bei den 
vom Einwender vorgelegten 
Zahlen handelt es sich um 
eine eigene Prognose des 
Einwenders. Es liegt im We-
sen jeder Prognose, dass sie 
eine gewisse Bandbreite 
aufweist. Die hier behauptete 
Differenz ist nicht geeignet, 
das Abwägungsergebnis zu 
erschüttern. Auch wenn man 
die Zahlen des Einwenders 
zugrunde legt, ist der vom 
Plangebiet und insbes. vom 
Haus 5 ausgehende Zusatz-
verkehr hinsichtlich der 
Lärmverursachung zumutbar. 
Selbst bei einer Überschrei-
tung des Orientierungswerts 
der DIN 18005 (nachts 45 
dB(A)) um 3,5 dB(A) wären 
die Grenzwerte der 16. BIm-
SchV (nachts 49 dB(A)) noch 
eingehalten. 
 

II-1.7 

Gleichwohl ist es möglich den Wert 
L(rn) der DIN 18005 mit 45 db einzu-
halten, wenn der Belag Kopfsteinpflas-
ter durch nicht geriffelten Asphalt etc. 
dauerhaft überdeckt wird. Dem ist bis-
her durch die provisorische Belagsauf-
bringung für die Bauphase Rechnung 
getragen worden. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Straßenbelag nicht Ge-
genstand des B-
Planverfahrens. Im Übrigen 
dürfte die Aufbringung nicht 
geriffelten Asphalts am Ein-
spruch der Denkmalbehörden 
scheitern. 

  

II-1.8 

E9  Die Bestandsoberfläche der obe-
ren Papiermühlenstraße ist im Be-
reich Obere Papiermühlenstraße 3 
dauerhaft mit einem nichtgeriffelten 
Asphaltbelag zu überdecken. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 

Der Straßenbelag nicht Ge-
genstand des B-
Planverfahrens. Die Aufbrin-
gung nicht geriffelten As-
phalts dürfte am Einspruch 
der Denkmalbehörden schei-
tern.  
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II-1.9 

E10  Die Richtigkeit der Tabelle 11 
wird bestritten, da die Werte in Tabel-
le 10 wie vorstehend ebenfalls falsch 
sind. 

Wird nicht berücksichtigt 
 
Siehe dazu die Abwägung zu 
Nr. II-1.5 und II-1.6.  

 X 

II-1.10 

Zum Durchführungsvertrag 
Im Durchführungsvertrag zum B-Plan 
191 vom 12.02.2019 fortgeschrieben 
am 02.04.2019 ist in der Anlage 4 zu o. 
g. Vertrag festgelegt unter A Pkt. 1 
Notwendige und empfohlene Maß-
nahmen zum Schutz der Unteren Pa-
piermühlenstraße 
A. Im Ergebnis eines Vorort-Termins 
am 14.02.2019 unter Beteiligung von 
Herrn Schuh und Herrn Vorsprecher 
wurden nachfolgende Schutzmaßnah-
men besprochen und festgelegt: 
(1) Der Schwerlastverkehr der geplan-
ten Baumaßnahme erfolgt über die 
Obere Papiermühlenstraße. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
 
Die Darstellung des Sach-
verhalts trifft zu. 

  

II-1.11 

E11  Der provisorische Asphaltbelag 
vor meinem Haus ist um eine Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahme wäh-
rend der Bauphase zu ergänzen, z.B. 
Schwelle mit ca. 5 bis 10m Abstand 
zum prov. Belag auf die Oberfläche 
aufgebracht. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens 
 
Die erbetene Verkehrsberu-
higungsmaßnahme kann 
nicht festgesetzt werden. Die 
Anregung wird an den Bau-
herren des Hauses 5 weiter-
geleitet. 

  

II-1.12 

E12 Die Geschwindigkeit ist vom 
Kreuzungsbereich bis zum südlichen 
B-Planende und Abschluß der Bau-
phase auf 20 Km/h zu begrenzen 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens 
 
Die erbetene Geschwindig-
keitsbegrenzung kann nicht 
festgesetzt werden. Die An-
regung wird an den Bauher-
ren des Hauses 5 weiterge-
leitet, damit dieser seine Zu-
lieferer um langsame Fahr-
weise bitten kann. Im Übrigen 
erlauben die beengten Ver-
kehrsverhältnisse kaum 
schnelle Fahrt. 

  

II-1.13 

E13 Das B-Plangebiet ist entgegen 
der textlichen Begründung nicht über 
die Obere Papiermühlenstraße mit 
3,50 m Breite erschlossen. Die Breite 
im meinen Hausbereich beträgt to-
pographisch bedingt 3,00 m. 

Die Anregung wird berück-
sichtigt.  
Der Text in der Begründung 
wird wie folgt ergänzt: 
Die innere Erschließung des 
Plangebiets erfolgt ausschließ-
lich über private Straßen und 
Wege. Haupterschließungs-
straße im Plangebiet ist die 

X  
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Obere Papiermühlenstraße 
mit bis zu 3,50 m, mindestens 
3,0 m Breite.  

II-1.14 

Auf Seite 58 wird angegeben, dass die 
Obere Papiermühlenstraße in einer 
Tempo 30 Zone liegt. 
Die Bauweise der Straße, in der jetzt 
und im Prognoseraum sich alle Ver-
kehrsteilnehmer, Fußgänger, Rad, Kfz 
nur eine Fahrbahn, ohne separaten 
Fußweg, teilweise wegen Böschungen 
ohne Randzone, teilen müssen, schreit 
gerade danach, diese Straße als ver-
kehrsberuhigte Zone auszuweisen. 

E14 Die Obere Papiermühlenstraße 
ist im Bereich des fehlenden Fußwe-
ges als Verkehrsberuhigte Zone aus-
zuweisen und die entsprechende Be-
schilderung mit den Richtzeichen 
nach Anlage 3 zu § 42 STVO Nr. 
325-1 und 325-2 vorzunehmen. 

 

Wird nicht berücksichtigt. 
 
Da es sich bei der Oberen 
Papiermühlenstraße inner-
halb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans um eine 
Privatstraße handelt, gehört 
es nicht zu den Obliegenhei-
ten der Stadt, hier Verkehrs-
anordnungen zu treffen.   X 

II-1.15 
Der B-Plan 191 ist entsprechend mei-
ner Einwendungen E1 bis E14 zu 
überarbeiten. 

Siehe dazu die Abwägung 
bei den einzelnen Forde-
rungen. 

  

II-1.16 

Besondere Anmerkungen: 
Der Anliegerverkehr zur bereits ge-
nehmigten Wohnbebauung findet na-
hezu gleichzeitig mit der Nutzung 
durch Anwohner, Fußgänger (Kleinkin-
der, Hundehalter, Besucher des Land-
schaftsschutzgebietes Ochsenberg) 
statt. Hier zum Teil mit sehr hohen Ge-
schwindigkeiten. 
Besonders ruhestörend ist der nächtli-
che Verkehr in der Zeit zwischen 4:00 
Uhr und 6:00 Uhr. Hier verursacht 
durch z.B. Zustellerdienste, Wach-
schutz oder andere. 
Dieser Zustand muss geändert wer-
den. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens 
 
Jeder Anlieger an einer öf-
fentlichen Straße muss damit 
rechnen, dass sich deren 
Nutzerzahlen und auch das 
Nutzerverhalten ändern. Ein-
zelne nächtliche Kfz.-Fahrten 
können nicht als ruhestören-
der Lärm gewertet werden, 
auch wenn sie vor dem Hin-
tergrund bisheriger Ruhe 
subjektiv als erheblich stö-
rend empfunden werden. 

  

II-1.17 

Ebenso ist derzeit eine Zunahme des 
Schwerverkehrs in der Oberen Pa-
piermühlenstraße zu verzeichnen. Ei-
nen vorzeitigen Maßnahmebeginn 
kann es aufgrund des Fehlens eines 
gültigen Bebauungsplanes nicht ge-
ben. Hier bitte ich um Kontrolle. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens 
 
Der Umbau und die Umnut-
zung der Häuser am Ende 
der Oberen Papiermühlen-
straße wurde unabhängig 
vom Bebauungsplan geneh-
migt. Der zunehmende Ver-
kehr dürfte sich auf diese 
genehmigten Baumaßnah-
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men beziehen. 
 

II-1.18 

Anlage: 
Foto zur Straßensituation 

 

 

  

 
 


